
7.1.2 Transparenz (Seite 38)

Bei den SV-Trägern lassen sich drei Stufen betreffend Detaillierungsgrad der Verwaltungskosten gem. Erfolgsrechnung identifizieren

(hohe Transparenz > 25 Positionen; mittlere Transparenz 4 bis 24 Positionen; tiefe Transparenz 1 bis 3 Positionen).

Die Einzelnachweisung zum Verwaltungsaufwand umfasst bei jedem Träger einheitlich 29 Aufwandspositionen.

Darüber hinaus ist eine Kostenrechnung für den Bereich der Verwaltung vorgesehen (30 Kostenarten und bis zu 60 Kostenstellen).

Das ist in den Rechnungsvorschriften geregelt. Alle Daten sind elektronisch verfügbar  und werden publiziert (schwache Recherche von c-alm) 

Aussage Studie

Tatsächlich
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7.2.3 Ersatz- und Ausgleichszahlungen (Seite 40/41)

Aussage Studie

Für die Vergleichbarkeit der Verwaltungskosten ist entscheidend, dass die Ersatzzahlungen kostenneutral sind, d.h. die Ersatz- und Ausgleichszahlungen 

sollen den tatsächlichen Kosten entsprechen. Da diese Kosten nicht explizit in den Jahresabschlüssen der Träger ausgewiesen sind, werden sie im 

Rahmen der Studie konservativ abgeschätzt um so eine Mindestkostenquote zu erhalten.

Tatsächlich

Die Kosten der Beitrageinhebung sind in den Kostenrechnungen ausgewiesen (Kostenstelle Beitrageinhebung). Die Kosten der Beitragseinhebung 

betrugen 2015 230 Mio. €. Dem gegenüber standen 215 Mio. € Einhebungsvergütungen. Die Kostenneutralität war gegeben und die Schätzung ist unnötig. 

Auch hier gilt: schwache Rechereche von c-alm.
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Kostenquote

Verwaltungsaufwand

c-alm

Erklärung

Kostenquote

Verwaltungsaufwand

tatsächlich

2,8% Verwaltungsaufwand in % der Versicherungsleistungen 2,8%

0,5%
Fiktive Verwaltungsaufwendungen anzusetzen ist absurd; in anderen Länder kann es auch 

Pauschalierungen in anderen Bereichen geben
0,0%

0,4%
Abschreibungen; 60% der Abschreibungen entfällt auf uneinbringliche Beiträge

(das sind in keinem Land Verwaltungskosten)
0,2%

0,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen (leider nicht näher definiert);

Verbandsbeiträge und Gerichtskosten könnten in anderen Ländern Verwaltungskosten sein
0,2%

0,6% Ersatzleistungen für Beitragseinhebung; Kostenneutralität ist gegeben 0,0%

4,7% Durch Zu- bzw. Abschläge ermittelte Kostenquote 3,2%

4,9% Kostenquote Deutschland 4,9%

4,9% Kostenquote Schweiz 4,9%

c-alm kommt zu einer Differenz bei den Verwaltungskosten in der Krankenversicherung von 230 Mio. €.

Es sind nur 65 Mio. € (0,4%) gerechtfertigt. Der Rest entfällt auf absurde Annahmen und schwache Recherche.

7.2.5 Ergebnisse Kostenberechnungen (Seite 42/43)

Krankenversicherung
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